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Samtgemeinde Zeven 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, Beteiligungsfrist vom 03.07.2024 bis 12.08.2024 
Beteiligung der Öffentlichkeit - Auslegung -, Beteiligungsfrist vom 11.07.2024 bis 12.08.2024 

 
Stellungnahmen 

Nr.  TöB / Bürger vom Anregung / 
Bedenken 

keine 

1 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven 24.07.2024  X 
2 Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen 29.07.2024 X  
3 Bürger 1 08.08.2024 X  
4 Stadt Zeven 09.07.2024 X  
5 Bundeswehr 20.07.2024  X 
6 Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (evb) 12.08.2024  X 
7 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 12.08.2024  X 
8 Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 

Geschäftsbereich Betriebs- und Gründungsberatung 
07.08.2024  X 

9 Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 
Geschäftsbereich Betriebs- und Gründungsberatung 

07.08.2024 X  

10 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 03.07.2024  X 
11 238 Bürger aus Elsdorf 09.08.2024 X  
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1. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven 
Stellungnahme am 24.07.2024 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dass die Belange des GAA Cuxhaven nicht berührt werden, wird 
zur Kenntnis genommen. 
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2. Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen 
Stellungnahme am 29.07.2024 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der verkehrsrechtlichen Abwägung zur 
Geschwindigkeitsbegrenzung erfolgt eine Beteiligung der 
Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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3. Bürger 1 
Stellungnahme am 08.08.2024 eingegangen 
 
 
 
 
Die Lärmkartierung wurde vom Land Niedersachsen 
durchgeführt. Die B71 in Gyhum gehört demnach nicht zu den 
kartierten Hauptverkehrsstraßen (s.a. Anlage 2 und 3 des 
Lärmaktionsplans), die im Lärmaktionsplan zu betrachten sind. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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4. Stadt Zeven 
Stellungnahme am 09.07.2024 eingegangen 
 
 
 
Die Maßnahmen werden zuständigkeitshalber mit dem 
Baulastträger abgestimmt. 
Der Hinweis auf verstärkte Nutzung der Schienenwege wird in 
den Lärmaktionsplan Zeven aufgenommen. 
Auf die Förderung des ÖPNV und des Fahrradverkehrs wird in 
Kap. 3.3 des Lärmaktionsplans eingegangen. 
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5. Bundeswehr 
Stellungnahme am 10.07.2024 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Nach §47a BImSchG ist der Lärm durch militärische Tätigkeiten 
nicht Gegenstand der Umgebungslärmrichtlinie. 
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6. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (evb) 
Stellungnahme am 12.08.2024 eingegangen 
 
 
 
 
 
Dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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7. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr 
Stellungnahme am 12.08.2024 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
Dass keine Stellungnahme abgegeben wird, wird zur Kenntnis 
genommen. 
Allerdings wird nach der Beschlussfassung des 
Lärmaktionsplans ein Antrag auf Lärmsanierung an der B71 
gestellt (Kap. 3.2. des Lärmaktionsplans Zeven). Die 
Überprüfung und Umsetzung der Lärmsanierung liegt im 
Zuständigkeitsbereich der Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr. 
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8. Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 
Geschäftsbereich Betriebs- und Gründungsberatung 
Stellungnahme am 07.08.2024 eingegangen 
 
 
 
 
Dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
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9. Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 
Geschäftsbereich Betriebs- und Gründungsberatung 
Stellungnahme am 07.08.2024 eingegangen 
 
 
 
Durch eine Geschwindigkeitsreduzierung wird die 
Leistungsfähigkeit einer Straße nicht nennenswert reduziert 
(Wirkung von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen, UBA 2016). 
 
Dass keine Anregungen vorgetragen werden, wird zur Kenntnis 
genommen. 
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10. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Stellungnahme am 03.07.2024 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dass keine Hinweise oder Anmerkungen vorgetragen werden, 
wird zur Kenntnis genommen. 
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Es folgen 238 Namen, Adressen und Unterschriften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  238 Bürger aus Elsdorf 
 
Stellungnahme am 09.08.2024 eingegangen 
 
 
 
Im Lärmaktionsplan Elsdorf ist bereits die Lärmsanierung an der 
BAB A1 als Maßnahme und Prüfauftrag an die Autobahn GmbH 
in Kap. 3.2 aufgeführt. 
 
Der sechsstreifige Ausbau der BAB A1 2012 stellte eine 
wesentliche Änderung entsprechend der 
Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV dar. Im Rahmen 
der Planfeststellung und des Ausbaus waren daher 
Lärmschutzmaßnahmen zur Einhaltung der Lärmvorsorgewerte 
zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist daher davon auszugehen, 
dass an der BAB A1 keine Lärmbelastungen verblieben sind, die 
über den Immissionsgrenzwerten der 
Verkehrslärmschutzverordnung liegen, und insofern keine 
weiteren Maßnahmen seitens des Baulastträgers (Autobahn 
GmbH) umgesetzt werden müssen. 
 
Die Forderung nach weiteren lärmmindernden Maßnahmen an 
der BAB A1 wird in den Lärmaktionsplan Elsdorf aufgenommen. 
 
 

 
 
 


